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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Immobilien gehören schon seit vielen Jahren zu den beliebtesten An-
lageformen in Deutschland. Angestellte und Selbstständige setzen 
schon seit Jahrzehnten auf zwei Säulen bei ihrer privaten Altersvor-
sorge: die Lebensversicherung und Immobilien.

In den nächsten Jahren steht nun die Weitergabe des aufgebauten 
Vermögens an. Nach einer Studie aus dem Jahr 2012 wird in beinahe 
jeder zweiten Erbschaft der nächsten Jahre eine Immobilie enthalten 
sein.

Das ist für uns Anlass, die Möglichkeiten zur Weitergabe einer Im-
mobilie genauer zu beleuchten. In dieser Broschüre erfahren Sie, 
welche Übertragungswege Ihnen offenstehen und wie Sie die vor-
handenen Werte bei der Weitergabe schützen können. Denn bei ei-
nem Streit unter Erben können Immobilien schnell an Wert verlie-
ren oder bei einem Verkauf im Streit weit unter dem tatsächlichen 
Wert verschleudert werden.

Um das zu verhindern, sollten Sie frühzeitig rechtssichere Rege-
lungen treffen und dafür sorgen, dass die Interessen aller Beteilig-
ten gewahrt bleiben. Dafür benötigen Sie Zeit und das Wissen um 
die Gestaltungsmöglichkeiten. Zeit genug haben Sie, wenn Sie sich 
frühzeitig mit der Frage beschäftigen, was aus Ihrem Immobilien-
vermögen einmal werden soll. Das erforderliche Wissen finden Sie 
in dieser Broschüre.

Ausgangspunkt für eine vorteilhafte Gestaltung des Vermögensüber-
gangs ist, die Interessen der Beteiligten kennenzulernen. Sie erfah-
ren, wie am besten die eigenen Interessen und die Wünsche von Kin-
dern und Angehörigen zusammengeführt werden.
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Im zweiten Teil der Broschüre lernen Sie die Möglichkeiten zu ei-
ner steuerlich und rechtlich abgesicherten Weitergabe von Immobi-
lien kennen. Mit den richtigen Gestaltungen lassen sich beinahe alle 
Wünsche der Eigentümer rechtssicher realisieren.

Wer als Erbe Eigentümer einer Immobilie wird, findet im dritten Teil 
Hilfestellung für den Umgang mit dem Erbe und für die Abwicklung 
des Eigentumsübergangs.

Viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Vorstellungen wünscht

Ihre »Steuertipps«-Redaktion
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1	 Formen der Generationennachfolge
Das Gesamtvermögen der Deutschen ist in den letzten Jahren kon-
tinuierlich gestiegen. Deshalb stehen in den nächsten Jahren große 
Vermögenswerte zur Übergabe an die nächste Generation an. Da-
runter befinden sich auch viele Immobilien, die entweder von der 
älteren Generation selbst genutzt oder als Teil der Altersversorgung 
vermietet werden. Je älter der Eigentümer ist, desto eher stellt sich 
die Frage, wer nach dessen Tod die Immobilien erhält.

Grundsätzlich haben Sie als Immobilienbesitzer im höheren Alter 
drei Handlungsalternativen mit dieser Fragestellung umzugehen:

1.	 Sie treffen zu Lebzeiten keine Regelung zur Immobilienweiter-
gabe und verfassen auch kein Testament. In diesem Fall greifen 
die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zur ge-
setzlichen Erbfolge.

2.	 Sie geben die Immobilie nicht weiter, verfassen aber ein Testa­
ment. Damit Ihr Letzter Wille juristisch wirksam ist, müssen 
gesetzliche Formvorschriften eingehalten werden. Ansonsten 
greift die gesetzliche Erbfolge.

3.	 Sie übergeben Ihre Immobilie zu Lebzeiten an einen oder meh-
rere potenzielle Erben im Rahmen der vorweggenommenen 
Erbfolge. Dabei übertragen Sie auf Ihre Angehörigen durch einen 
Schenkungsvertrag Immobilien oder andere Vermögenswerte.

Möchten Sie das Vermögen noch nicht vollständig weitergeben, 
können Sie eine Schenkung unter Auflagen vornehmen. In vielen 
Fällen behalten sich die Schenker Rechte zu ihrer persönlichen 
Absicherung oder Versorgung vor (z. B. Nießbrauch oder Wohn-
rechte, Rentenzahlungen oder Pflegeverpflichtungen der Erben).

Wichtige Ziele einer vorweggenommenen Erbfolge sind eine mög-
lichst geringe Steuerbelastung für Sie selbst und für Ihre Kinder, die 
finanzielle Unterstützung der Kinder bei ihrer Lebensplanung, die 
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2	 Immobilienarten
Bei der Erstellung einer Übersicht über das Immobilienvermögen 
muss man zuerst nach der Art der Nutzung unterscheiden. Die Nut-
zung vor einem Verkauf oder einer Übertragung hat große Aus-
wirkungen auf die steuerliche Behandlung des Vorgangs. Bei privat 
genutzten Objekten kann die Übersicht dazu verhelfen, emotionale 
Bindungen zu erkennen. Mehr dazu finden Sie im Kapitel »Emotio-
nale Bindung«.

Wird eine Immobilie dagegen als reine Kapitalanlage betrachtet, 
sieht der Eigentümer auch eine Übertragung rein rational.

2.1	 Wohnimmobilien
In den meisten Fällen von Immobilieneigentum geht es um Wohn-
eigentum, also um eine Eigentumswohnung, ein Ein- oder Mehr
familienhaus.

2.1.1	 Selbst genutzte Immobilien

Die selbst genutzte Immobilie nimmt bei der Organisation der Ver-
mögensnachfolge eine Sonderstellung ein.

Nicht nur, dass der Eigentümer selbst auch weiterhin darin wohnen 
möchte und darum ein Verkauf oder eine vorbehaltlose Übertragung 
auf Angehörige ausscheidet, sondern auch emotional besteht in der 
Regel eine sehr enge Bindung zu der Immobilie, die unter Umstän-
den jahrzehntelang den Lebensmittelpunkt darstellte.

In der Praxis ist darum immer wieder zu beobachten, dass Senioren 
an einem Objekt als Wohnsitz festhalten, obwohl es den eigenen Be-
dürfnissen schon lange nicht mehr gerecht wird und der Unterhalt 
die Eigentümer bereits seit Langem überfordert.

Es ist häufig der Fall, dass eine Immobilie nur noch in Teilen genutzt 
wird, weil zum Beispiel frühere Kinderzimmer oder Büroräume im 
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3	 Interessengruppen und Blickwinkel
Vor einer konkreten Auseinandersetzung mit den vorhandenen Im-
mobilien und einer möglichen Übertragung zu Lebzeiten ist es be-
sonders wichtig, die betroffenen Personen einmal genauer unter die 
Lupe zu nehmen.

Dazu gehört nicht nur, sich einen Überblick zu verschaffen, welche 
Familienmitglieder beteiligt werden sollen, sondern auch bereits im 
Vorfeld die individuellen Interessen aller Beteiligten kennenzulernen.

Hier helfen häufig offene Gespräche. Wichtig ist aber, dass alle Betei-
ligten vorher einige Regeln vereinbaren, die zu einer zweckmäßigen 
Gesprächsführung beitragen können. Gerade innerhalb der Familie 
zwischen Eltern und Kindern ist es nicht ungewöhnlich, dass eigene 
Vorstellungen nicht offen ausgesprochen werden und vieles ungesagt 
als gegeben angenommen wird. Vereinbaren Sie deshalb Spielregeln, 
die helfen können, einen Teil dieser Probleme auszuräumen:

1.	 Jeder gibt seine eigene Meinung deutlich wieder.

2.	 Ansichten dürfen von jedem Gesprächspartner – Eltern, Kinder, 
Schwiegerkinder – offen ausgesprochen werden, ohne dass diese 
infrage gestellt werden.

3.	 Argumente werden ausgetauscht, es ist aber nicht zwingend 
erforderlich, in allen Punkten eine Einigung zu erzielen. Jeder 
hat das Recht, seine Meinung beizubehalten und zu einem Vor-
schlag Nein zu sagen.

Halten Sie die Vorstellungen der Beteiligten kurz schriftlich fest. 
Das erlaubt einen sachlichen Überblick und bietet in einem späte-
ren Schritt die Möglichkeit, von allen akzeptierte Vorgehensweisen 
schnell zu erkennen.

Gibt es bereits im Vorfeld Unstimmigkeiten zwischen den verschiede-
nen Familienmitgliedern oder befürchten Sie, dass entweder wichtige 
Punkte nicht offen angesprochen werden oder aber zu Auseinanderset-
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4	 So gehen Sie bei der Übergabe vor
Soll ein Teil des Immobilienvermögens übertragen werden, ist diese 
Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen und hohem Auf-
wand verbunden. Korrekturen lassen sich im Nachhinein nur noch 
sehr schwer vornehmen. Eine gründliche Vorbereitung ist darum 
unerlässlich.

Beginnen Sie damit, sich einen konkreten Überblick zu verschaf-
fen, welche Vermögensteile vorhanden sind und welche davon für 
Dispositionen infrage kommen. Es geht darum, die Fakten zusam-
menzutragen.

4.1	 Übersicht der einzelnen Immobilien 
(Objektdatenblätter)

Beginnen Sie damit, sich einen Überblick für jedes einzelne Objekt 
zu verschaffen. Einen großen Teil der Informationen finden Sie be-
reits in der letzten Steuererklärung. Erstellen Sie zuerst für jedes ein-
zelne Objekt eine Übersicht der wesentlichen Daten.
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5	 Steuerliche Aspekte der 
Immobilienübertragung

Bei allen Wünschen, die Verhältnisse nach den eigenen Plänen und 
Träumen zu gestalten, sollten steuerliche Aspekte nicht außer Acht 
gelassen werden. Auch eventuelle rechtliche Folgewirkungen müs-
sen vor einer Übertragung genau geprüft werden.

Im Hinblick auf die Steuer sind vor allem die Einkommensteuer und 
die Erbschaftsteuer zu beachten. Bei der Einschätzung der steuerli-
chen Behandlung sind grundsätzlich folgende Punkte zu prüfen:

�� die Nutzung der Immobilie nach der Übertragung;

�� Gegenleistungen, die der bisherige Eigentümer für die Übertra-
gung erhalten hat;

�� die bisherige Nutzung der Immobilie.

5.1	 Einkommensteuer bei unentgeltlicher 
Übertragung

5.1.1	 Selbst genutzte Immobilien

Wird eine bisher im Privatvermögen gehaltene und privat genutzte 
Immobilie übertragen, hat das für den bisherigen Eigentümer keine 
Folgen bei der Einkommensteuer. Auch der Besitz der Immobilie 
war bisher dem Bereich der privaten Lebensführung zugeordnet und 
für die Steuerfestsetzung ohne Bedeutung. Ebenso ist es mit einer 
Übertragung. Dies gilt auch dann, wenn die Immobilie nicht ver-
schenkt, sondern verkauft wird. Bedingung: Im Jahr des Verkaufs 
und in den beiden vorangegangenen Jahren wurde die Immobilie 
vom bisherigen Verkäufer zu eigenen Wohnzwecken genutzt.

Nutzt auch der neue Eigentümer das Objekt lediglich zu privaten 
Wohnzwecken, wird bei ihm ebenfalls keinerlei Einkommensteuer 
fällig. Eine weitere steuerliche Betrachtung erübrigt sich hier.



54  |

5 |  Steuerliche Aspekte der Immobilienübertragung

5.1.2	 Vermietete Immobilien

Wird dagegen eine vermietete Immobilie übertragen, sind auch bei 
der Einkommensteuer umfangreiche und komplexe Bedingungen 
einzuhalten, damit sich für Eltern und Kinder keine bösen Überra-
schungen durch hohe Steuernachzahlungen ergeben.

Der neue Eigentümer tritt zuerst einmal in die alte Rechtsstellung 
des Schenkers ein. Das bedeutet: Er wird auch neuer Vertragspart-
ner der Mieter, wodurch er alle Verpflichtungen übernimmt, die von 
den Eltern begründet wurden. Ebenso erwirbt er aber auch den An-
spruch auf die Mietzahlungen. Hat der neue Eigentümer noch keine 
Erfahrung mit der Immobilienvermietung, sollte er sich schon im 
Vorfeld der Übertragung mit diesem Thema beschäftigen. Die we-
sentlichen Eckdaten haben wir im Folgenden noch einmal für Sie 
zusammengefasst:

So versteuern Sie die Mieteinkünfte

Die Mieteinnahmen sind als Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung steuerpflichtig und müssen jährlich in der Einkommen-
steuererklärung deklariert werden. Die Einkünfte ermitteln Sie 
als Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten. Neben 
den Werbungskosten mindern auch die Abschreibungen für den 
Wertverzehr der Immobilie Ihre Einkünfte.

Wie das konkret funktioniert, erfahren Sie in den nächsten Kapi-
teln.

Mieteinnahmen

Nicht nur die monatliche Überweisung der Kaltmiete durch den 
Mieter wird zu den Mieteinnahmen gerechnet. Auch zahlreiche wei-
tere Einnahmen sind als Mieteinnahmen zu versteuern, wenn als 
Gegenleistung dafür eine Überlassung der Räume erfolgt.
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6	 Rechtliche Aspekte
Haben Sie sich für eine Übertragung entschieden, sind die juristi-
schen Details zu klären. Um eine Übertragung genau nach Ihren Vor-
stellungen gestalten zu können, müssen Sie wissen, welche Schritte 
einzuhalten sind und welche Gestaltungen Sie wählen können. Denn 
bei Immobilien sind die Rechtsgeschäfte nicht mehr formfrei mög-
lich, vielmehr ist eine notarielle Beurkundung erforderlich.

Stellen die Immobilien den größten Teil des Vermögens dar, können 
weitere Beschränkungen im Bürgerlichen Gesetzbuch Übertragun-
gen erschweren oder gar verhindern, wenn nicht Ehepartner und 
gesetzliche Erben in den Prozess einbezogen werden.

6.1	 Vermögensübertragung durch Schenkung
Möchten Sie etwas verschenken, ist das für Juristen ein zweiseitiges 
Rechtsgeschäft. Nicht nur der Schenker muss seine Schenkungsab-
sicht eindeutig erklären, auch der Beschenkte muss die Schenkung 
annehmen. Erst dann geht das Eigentum über. Werden Immobilien 
übertragen, müssen Schenkungen ebenso wie alle anderen Grund-
stücksgeschäfte durch einen Notar beurkundet werden. Dabei soll 
der Notar Sie über die Rechtsfolgen des Vertrags aufklären und bei 
Bedarf beraten.

Der Beschenkte wird neuer Eigentümer der Immobilie. Ab dem 
Zeitpunkt der Übertragung hat er alle Rechte, aber auch Pflichten 
des bisherigen Eigentümers übernommen. Er tritt in bestehende 
Verträge ein. Das umfasst auch die Verpflichtung zur Zahlung von 
mit der Immobilie verbundenen Lasten wie Grundsteuer, Anlieger-
beiträge und anderen Abgaben. Der neue Eigentümer wird außer-
dem Vertragspartner der Mieter einer Mietimmobilie.
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6.1.1	 Welche Arten der Schenkung sind möglich?

Die bekannteste und gebräuchlichste Form ist eine Schenkung ohne 
weitere Bedingungen. Dabei wird der Beschenkte ohne Auflagen 
oder Gegenleistungen neuer Eigentümer der Immobilie.

Möchte der Schenker sich nicht völlig ohne Gegenleistung von 
seinem Vermögen trennen oder eine Schenkung an Bedingungen 
knüpfen, wird er eine Schenkung unter Auflagen wählen. Dabei 
wird der Eigentumsübergang mit Bedingungen verbunden, die der 
Beschenkte einhalten muss.

Diese Bedingungen werden häufig bei Schenkungen vereinbart:

�� Wohnrecht für den bisherigen Eigentümer,

�� Nießbrauchsrecht für den bisherigen Eigentümer,

�� die Verpflichtung zu Pflege und Unterhalt des Schenkers,

�� Übernahme noch offener Darlehen,

�� Zahlung eines Ausgleichs an Geschwister (Gleichstellungsgeld).

Neben diesen weitverbreiteten Einschränkungen können Sie grund-
sätzlich beinahe jede beliebige Bedingung mit der Übertragung ver-
binden, solange diese nicht gegen geltendes Recht verstößt. Möchten 
Sie zum Beispiel verhindern, dass Ihr Elternhaus an den ungeliebten 
Nachbarn fällt, können Sie den Verkauf durch den Beschenkten für 
eine bestimmte Zeit verbieten oder diesen Käufer vollständig ver-
traglich ausschließen.

6.1.2	 Wann kann eine Schenkung rückgängig gemacht 
werden?

Geschenkt ist geschenkt, heißt es schon bei kleinen Kindern. Doch 
gar nicht so selten entsteht nach einer Übertragung der Wunsch, alles 
rückgängig zu machen. Ganz so einfach ist die Angelegenheit nicht. 
Denn grundsätzlich gilt, dass nach einer Schenkung kein Anspruch 
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Eine Erbschaft kann aus heiterem Himmel auf Sie zukommen. Ein 
Angehöriger stirbt und Sie sind gesetzlicher Erbe oder in einem Tes-
tament begünstigt.

Nun ist es wichtig, die richtigen Schritte einzuleiten, damit ein mög-
liches Erbe nicht kurzfristig schon an Wert verliert oder auch um 
sich zu schützen, falls das Erbe nicht werthaltig sein sollte.

7.1	 Erste Schritte
Kommen Sie als gesetzlicher Erbe bei einem Todesfall infrage, soll-
ten Sie zunächst prüfen, ob die gesetzliche Erbfolge gilt oder ob der 
Verstorbene durch ein Testament abweichende Verfügungen getrof-
fen hat.

Finden Sie ein handschriftliches Testament, sind Sie verpflichtet, 
das Dokument beim zuständigen Nachlassgericht vorzulegen. Sind 
in dem Dokument Personen als Erben aufgeführt, erleichtern Sie 
dem Nachlassgericht die Arbeit, wenn Sie die Namen und Adressen 
der Beteiligten und der Verwandten in gerader Linie, die als gesetzli-
che Erben infrage kommen, bereits mitteilen.

In der Folge sollten Sie den Nachlass sichten und sich einen Über-
blick über Vermögenspositionen und Verbindlichkeiten des Verstor-
benen verschaffen. Diese Nachlassaufstellung benötigen Sie in der 
Folge für verschiedene Zwecke. Sie erlaubt es Ihnen, zu entscheiden, 
ob das Erbe angenommen werden soll oder ob möglicherweise eine 
Ausschlagung oder eine Nachlassinsolvenz notwendig wird. Auch 
wenn dieses Risiko nicht besteht, kommen Sie um eine Auflistung 
des Nachlasses nicht herum. Beantragen Sie einen Erbschein, ist der 
Wert des Nachlasses detailliert darzulegen. Er dient als Basis für die 
Kostenberechnung des Nachlassgerichts. Weiter wird das Erbschaft-
steuerfinanzamt die Aufstellung verlangen, wenn die Möglichkeit 
besteht, dass Erbschaftsteuer fällig wird.
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Prüfen Sie, ob es Vollmachten des Verstorbenen gibt, die auch nach 
dem Tod den Zugriff auf Konten und Vermögen gestatten, und in-
formieren Sie Banken, Versicherungen und andere wichtige Ver-
tragspartner.

!! Erteilen Sie einem der Erben eine Vollmacht für die wichtigsten 
Bankkonten, die auch über den Tod hinaus gilt. So können auch 
im Erbfall Zahlungsverpflichtungen bedient werden.

Zunächst einmal treten die Erben die Rechtsnachfolge des Verstor-
benen an und treten damit auch in die Mietverträge ein, die dieser 
für seine Immobilien geschlossen hat. Informieren Sie auch die Mie-
ter über den Todesfall und teilen Sie einen neuen Ansprechpartner 
mit, der auch bei Notfällen kurzfristig erreichbar sein sollte.

Damit sollte sichergestellt sein, dass die vorläufige Verwaltung des 
Nachlasses möglich ist. Im nächsten Schritt müssen die Erben nun 
die Nachlassabwicklung und Erbaufteilung regeln.

7.2	 Alleinerbe und Erbengemeinschaft
Gibt es nur einen Erben, sind die nächsten Schritte einfach und we-
nig problematisch. Sobald die Erbeneigenschaft feststeht (das heißt, 
dass man Erbe ist), kann ein Erbschein beantragt werden, mit dem 
der formale Eigentumsübergang auf den Erben erfolgt. Gibt es kein 
Testament, kann ein Erbschein schon vom Zeitpunkt des Todes an 
durch den oder die gesetzlichen Erben beantragt werden. Liegt ein 
Testament vor, muss die Testamentseröffnung abgewartet werden.

7.2.1	 So wird ein Erbschein beantragt

Der Antrag auf einen Erbschein muss beim zuständigen Nachlassge-
richt gestellt werden. Antragsberechtigt sind die Erben einzeln oder 
gemeinsam. Sind mehrere Personen Erben geworden, kann auch ei-
ner von ihnen den Antrag auf einen gemeinsamen Erbschein stellen. 
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